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Zeitbefristeter Arbeitsvertrag nach dem Gesetz über

Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge *)
Zwischen der Firma 
     
als Arbeitgeber

und

Herrn/Frau

      geb. am      
wohnhaft in      , Telefon      
als Arbeitnehmer**
wird folgender Zeitarbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Anstellung, Befristung und Probezeit, Kündigungsfristen 
Der Arbeitnehmer wird mit Wirkung vom      
 bis**)      

als      

in      

zeitlich befristet nach § 14 Abs. 2 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge eingestellt. Das Arbeitsverhältnis endet automatisch mit Ablauf der Befristung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Dieser Arbeitsvertrag kommt nur zustande, wenn beide Vertragsparteien diese Vertragsurkunde unterzeichnen.

Der Arbeitnehmer versichert, dass er vor Beginn dieses Vertrages bei dem Arbeitgeber noch nicht beschäftigt war, weder befristet noch unbefristet
.
Die ersten sechs
 Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien mit den gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden.

Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld ist der Arbeitnehmer verpflichtet, sich 3 Mo​nate vor Ablauf des Vertragsverhältnisses persönlich bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend zu melden. Sofern dieses Arbeitsverhältnis für eine kürzere Dauer als 3 Monate befristet ist, besteht diese Verpflichtung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts. Weiterhin ist der/die Arbeitnehmer verpflichtet, aktiv nach einer Beschäftigung zu suchen. 

§ 2 Arbeitszeit, Überstunden und Entgeltzahlung
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt      
 Stunden wöchentlich im Jahresdurchschnitt / im Quartalsschnitt / im Monatsschnitt
. Die monatliche Vergütung erfolgt auf Basis der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Lage der Arbeitszeit sowie die Lage der Ruhepausen unter Berücksichtigung der betrieblichen Interessen im Rahmen seines Weisungsrechts gemäß § 106 GewO nach billigem Ermessen und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen näher zu bestimmen. Der Einsatz findet werktäglich im Rahmen des geltenden Ladenöffnungsrechts statt und kann bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auch an Sonn- und Feiertagen stattfinden
.
Überstunden können nach Wahl des Arbeitgebers in Freizeit ausgeglichen oder ausgezahlt werden. Bei Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos fallen Überstunden erst an, wenn die nach Absatz 1 vereinbarte (durchschnittliche) regelmäßige Arbeitszeit im nach Absatz 1 vereinbarten Referenzzeitraum überschritten wird. In diesem Fall sind diese Stunden mit dem auf das Ende des Referenzzeitraums folgenden Monat auszuzahlen, soweit sie in diesem Monat nicht durch Freizeit ausgeglichen werden können. Sie werden im Falle der Auszahlung mit dem üblichen Stundensatz vergütet
.
Das monatliche Brutto-Entgelt setzt sich zusammen aus:

Grundgehalt
   

 FORMDROPDOWN 

 


        



Monatsentgelt insgesamt     
0,00 €

§ 3 Urlaub 

Der Arbeitnehmer hat – ausgehend von einer 6-Tage-Woche – einen Urlaubsanspruch in Höhe von        Werktagen pro Kalenderjahr. Werktage sind die Wochentage Montag bis Samstag. Im Urlaubsanspruch enthalten ist ein über den gesetzlichen Anspruch von 24 Werktagen hinausgehender vertraglicher Mehrurlaub von       Werktagen
.

§ 4 Betriebliche Altersversorgung


Ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung besteht nicht. Auf die gesetzliche Möglichkeit der Entgeltumwandlung wird hingewiesen
. 

Alternativ: 
Für die Altersversorgung gelten die Unternehmensrichtlinien in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Alternativ: 
Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung unmittelbar über den Arbeitgeber.

Alternativ: 
Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung über eine Direktversicherung bei der … Versicherung mit Sitz in [Adresse] / über die Pensionskasse / den Pensionsfonds der      mit Sitz in 
[      / über die Unterstützungskasse der       mit Sitz in [Adresse] als externen Versorgungsträger.

§ 5 Fortbildungen
Ein Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung besteht nicht.

Alternativ:
Der Arbeitgeber bietet folgende Fortbildungen an: …….

alternativ: 

Der Arbeitgeber bietet folgende Fortbildungen an:       Ferner besteht ein Anspruch auf Fortbildungen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg
).

Alternativ bei Betriebsratseigenschaft:
Ein Anspruch auf Fortbildungen besteht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg oder dem BetrVG).

§ 6 Tarifverträge, kollektive Vereinbarungen

Tarifverträge oder sonstige kollektive Regelungen finden auf das Arbeitsverhältnis keine Anwendung.

Alternativ: 
Tarifverträge finden auf das Arbeitsverhältnis. mit Ausnahme des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen vom 26.10.82, solange dieser allgemeinverbindlich ist, keine Anwendung
.

Alternativ für Betriebe mit Betriebsrat:
Tarifverträge finden auf das Arbeitsverhältnis. mit Ausnahme des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen vom 26.10.82, solange dieser allgemeinverbindlich ist, keine Anwendung.

Auf ihr Arbeitsverhältnis finden die mit dem Betriebsrat des Betriebs       abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen sowie ggf. die mit dem Gesamtbetriebsrat für das Unternehmen abgeschlossenen Gesamtbetriebsvereinbarungen Anwendung (bitte streichen, falls kein Gesamtbetriebsrat vorhanden
.

 § 7 Geltung der Allgemeinen Arbeitsbedingungen

Bestandteil dieses Vertrags sind weiter die Allgemeinen Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer im Einzelhandel. Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag quittiert der Arbeitnehmer deren Erhalt.

§ 8 Sonstige Vereinbarungen

     

     
, den
 
_____________________________________
_____________________________________

Unterschrift des Arbeitgebers


Unterschrift des Arbeitnehmers


_____________________________________






Bei Minderjährigen

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

(ein oder beide Elternteile bzw. Vormund)

Anlage: Allgemeine Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer im Einzelhandel

*) 	Die Befristung ist bis zu 24 Monaten zulässig. Bei Befristung von weniger als 24 Monaten ist die Verlängerung der Beendigungsfrist bis zu dreimal zulässig. Die Gesamtdauer darf aber 24 Monate nicht überschreiten.


**) Ungeachtet des Begriffs Arbeitnehmer gelten diese Vertragsbedingungen für Arbeitnehmer jeglichen Geschlechts. Die Verwendung der männlichen Form dient der Vereinfachung und Übersichtlichkeit. Sie ist kein Zeichen unterschiedlicher Behandlung der Geschlechter
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�Aufgabe/Berufsbezeichnung, eine allgemeine Bezeichnung wie Mitarbeiter genügt hier nach dem ab 01.08.22 geltenden Nachweisgesetz nicht mehr
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�Die Wirksamkeit dieser Zusicherung ist umstritten, dagegen etwa das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Stellen Sie daher die Frage bis zu einer rechtlichen Klärung am besten gesondert und dokumentieren die Antwort oder lassen Sie sich diese vom Mitarbeiter unterschreiben. Zudem sollten Sie zuvor in Ihren Unterlagen recherchieren, ob der MA bereits einmal beschäftigt war.


�Gem. § 15 III TzbfG muss die Dauer der Probezeit im Verhältnis zur Dauer und Art der Tätigkeit stehen. Bei Befristungen von weniger als 24 Monaten empfehlen wir eine Probezeit von ¼ der Befristungsdauer. Bei komplexen Tätigkeiten ggf. auch eine längere, maximal aber von 6 Monaten


�Anzahl der Wochenstunden


�Bitte Bezugszeitraum auswählen


�Soweit es in Ihrem Betrieb ein vereinbartes Schichtsystem oder einen vereinbarten Schichtrhythmus gibt, wäre dieser hier noch zusätzlich als neuer Absatz einzufügen. Nach unserer derzeitigen Auffassung keine Informationspflicht, wenn die Schichtarbeit dem Weisungsrecht des AG überlassen bleibt, vgl. dazu im Einzelnen auch unser Merkblatt zum Nachweisgesetz sowie den Musternachweis gem. § 2 Abs. 1 Nachweisgesetz auf der Homepage


�Im Hinblick auf die Vergütung von Überstunden sind unzählige Varianten denkbar, vgl. hierzu auch unser Merkblatt bzw. den Musternachweis zum Nachweisgesetz auf der Homepage
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�An dieser Stelle müssen wegen des Nachweisgesetzes alle im Betrieb gezahlten Vergütungsbestandteile getrennt aufgelistet werden, wenn Sie neben dem Grundgehalt noch weitere Gehaltsbestandteile wie Prämien / Provisionen etc. zahlen. Nicht hierzu zählen freiwillige Leistungen, wie etwa ein Weihnachtsgeld, über dessen Auszahlung Sie jedes Jahr neu entscheiden.
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�Bitte Urlaubstage – gerechnet auf eine 6-Tage-Woche - jeweils eingeben, also beim Gesamturlaubsanspruch 24+x, wobei x dem vertraglichen Mehrurlaubsanspruch entspricht


�Auch hierauf muss nach dem ab 01.08.22 geltenden Nachweisgesetz hingewiesen werden, siehe dazu auch unser Merkblatt zum Nachweisgesetz sowie den Musternachweis gem. § 2 Abs. 1 Nachweisgesetz auf der Homepage





�Auch hierüber muss der ab 01.08.22 eingestellte MA nunmehr einen Nachweis erhalten


�Siehe aber auch in § 6 die Ausführungen zu den VWL. Zahlen Sie diese, können Sie auch hier erwähnt werden.


�In vielen Bundesländern gibt es Bildungszeitgesetze, die dem AN einen Anspruch auf Fortbildungen gewähren. Ob man den AN hierauf hinweisen muss, ist unklar: Das Nachweisgesetz spricht von einem etwaigen Anspruch auf vom AG bereitgestellte Fortbildungen. In der Gesetzesbegründung wird allerdings darauf hingewiesen, dass sich ein Anspruch auf Fortbildungen auch aus Gesetzen ergeben kann, also etwa aus dem Bildungszeitgesetz oder bei Betriebsräten z.B. aus den § 37, 38 BetrVG. Die Alternativen ohne Hinweis auf die bestehenden gesetzlichen Fortbildungsansprüche sind daher risikobehaftet..


�Hier müssen Sie eine der nachfolgenden Varianten auswählen, je nachdem ob Sie einen Betriebsrat haben oder nicht bzw. hinsichtlich der Tarifverträge die rechtssichere Variante wählen möchten oder nicht.


�Rechtssichere Regelung für Betrieb ohne Betriebsrat im Baden-Württemberg.





Der TV VWL ist der einzige in Baden-Württemberg noch allgemeinverbindliche Tarifvertrag. Ansonsten gibt es derzeit nur noch in Rheinland-Pfalz zwei allgemeinverbindliche Tarifverträge, nämlich den seit 13.11.93 allgemeinverbindlichen VWL-TV sowie den seit 08.10.97 allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zur Entgeltfortzahlung, siehe: 


220408_AVE-Verzeichnis_ab_04_2022 (bmas.de). Diese Tarifverträge müssten je nach Bundesland streng genommen an dieser Stelle erwähnt werden nach dem neuen Nachweisgesetz


�Einsatzbetrieb einfügen, Hinweis auf Gesamtbetriebsrat bitte streichen, falls für Ihren Betrieb kein solcher existiert


�ggf. sonstige Vereinbarungen: z.B. Verbot der privaten Telefon- und Internetnutzung etc. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Ihre Regelungen nicht im Widerspruch zu Inhalten der Allgemeinen Arbeitsbedingungen stehen
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